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UBER DIE MOGLICHKEIT EINES
DAUERNDEN FRIEDENS

Uber diesen Gegenstand ist schon vieles geschrieben worden;
der geringe Erfolg der beziiglichen Literatur gerade in unserer
Zeit gebietet also Bescheidenheit. Das Nachstehende soll auch
nur ein Versuch sein, einige Ergebnisse aus der Lebensgeschichte
einzelner Staaten und Volker auf das Zusammenleben der Nationen
anzuwenden.

Seit den diltesten Zeiten streben die Volker nach dem Ideal
des dauernden Friedens. Aber alle Volker in gleicher Weise
wiinschen nicht einen Frieden um jeden Preis, sondern einen Frieden
unter den ihnen erwiinschten Bedingungen. Solange ein starker
Volksstamm einem dermals schwicheren Stamm Lebensbeding-
ungen aufzwingt, welche dem schwicheren Volk nicht passen,
so besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das schwichere Volk sich
bei erster Gelegenheit auflehnt und versucht, seine Lebenswiinsche
zu verwirklichen. Wenn ein Volk in der (begriindeten oder un-
stichhaltigen) Ansicht befangen ist, seine Lebensbedingungen seien
nicht diejenigen, auf welche es seinen Nachbarvolkern gegeniiber
Anspruch habe, so kann es bewogen sein, dem Frieden unter
ungiinstigen Bedingungen einen Krieg vorzuziehen, der zwar als
ein augenblickliches Ubel empfunden wird, von dem man sich aber
fiir die Zukunft dauernd bessere Verhiltnisse fiir die Volksgemein-
schaft verspricht.

Sofern der gegenwirtige Volkerkrieg auf die Sicherung von
Staaten gegen auflen und auf die Befestigung bisheriger inner-
staatlicher Gemeinschaft und des Gemeinschaftslebens in seinen
einzelnen AuBerungen hinzielt, darf er nicht leichthin als un-
begriindet bezeichnet werden. Wiirde infolge des Krieges die gegen-
seitige Bedrohung beseitigt, unter welcher seit Jahren die haupt-
beteiligten Grofimachte in gleicher Weise gelitten haben, so wiirde
der Krieg nicht ganz nutzlos gewesen sein, obwohl ein tiefes Be-
dauern dariiber bleiben wiirde, dass die Neuordnung der zwischen-
staatlichen Beziehungen nicht auf dem Weg der giitlichen ver-
traglichen Regelung moglich gewesen ist.

Eine solche vertragliche Auseinandersetzung wire moglich
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gewesen, wenn bei jedem Staat ein lebendiges Bewusstsein von
einer Kulturgemeinschait der europdischen Staaten und die Achtung
vor den staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen der iibrigen
Staaten stark genug gewesen wire, um eine vertragliche Regelung
als zuwverlissig erscheinen zu lassen. Nicht nur fiir Vertrage des
biirgerlichen Rechts, sondern mehr noch fiir internationale Uber-
einkiinfte ist das gegenseitige Vertrauen der Staaten zueinander
die notwendigste Grundlage, neben dem beidseitigen Bediirfnis
der Kontrahenten.

Wenden wir die bisherigen allgemeinen Betrachtungen beispiels-
weise auf die Veranlassung zum gegenwirtigen Krieg an: Serbien
erblickte in Osterreich-Ungarn das grofite Hindernis der Ziele seiner
nationalen Politik. Die Donaumonarchie ihrerseits sah in Serbien
den Storer ihrer staatlichen Ordnung, den Priatendenten auf einen
Teil ihres Territoriums. Die Mordtat am Osterreichisch-ungarischen
Tronfolger hitte wohl auf friedlichem Weg gesiihnt werden kénnen,
wenn sie nicht Osterreich-Ungarn als Symptom fiir die unver-
séhnliche Gegnerschaft Serbiens hitte erscheinen miissen und wenn
nicht beide Staaten in gleicher Weise einander missfraut hitten;
im Grunde hitten gewiss beide Staaten vorgezogen, weiterhin im
Frieden zu leben; jedoch fehlte das Vertrauen, das eine vertragliche
Einigung erméglicht hitte. Da einem jeden der beiden Staaten
ein Krieg als das erfolgversprechendste Mittel erschien, seinen
Willen dem Nachbar gegeniiber durchsetzen zu kénnen, so war
der Weg zur Verstindigung auch nicht geebnet durch die Furcht
des Einen vor der Ubermacht des Andern und der Krieg war un-
vermeidlich. Dass auch im Verhiltnis der andern jetzt im Krieg
stehenden Staaten untereinander Diskussionen iiber wirkliche oder
vermeintliche Lebensinteressen den Krieg vorbereitet und das Ver-
trauen geschwicht hatten, braucht nicht im Einzelnen ausgefiihrt
zu werden; die allseitig immer mehr und mehr gesteigerten Rii-
stungen sind zugleich der deutlichste Ausdruck des bestehenden
Misstrauens und auch andrerseits wieder der Grund zu neuem
gesteigertem Misstrauen. Der Circulus vitiosus wird fortbestehen,
bis eine beziigliche Ubereinkunft der Miachte moglich wird durch
ihr gegenseitiges Vertrauen auf die ehrliche Einhaltung der daraus
jedem einzelnen erwachsenden Verpflichtungen; sobald dieses Ver-
trauen vorhanden sein wird, werden auch eigene Riistungen zur
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Verteidigung {iberfliissig erscheinen und die Riistungen des Nachbar-
staates nicht mehr ohne weiteres als Bedrohung erscheinen. Es
scheint mir nach dem Gesagten unlogisch, unter den wor Kriegs-
ausbruch bestehenden Verhiltnissen irgend einem der beteiligten
Staaten aus den gesteigerten Riistungen einen Vorwurf zu machen.
Vom unbeteiligten Betrachter muss unbedingt anerkannt werden,
dass diese Riistungen von jedem Staat mit plausibeln Griinden
als Verteidigungsmafinahmen, zum Schutz seines Machtbereiches,
nicht als Vorbereitung zum Angriffskrieg, gerechtiertigt werden
konnen. Gegenwirtig wird sich sogar jeder der kriegfiihrenden
Staaten mit einigem Recht sagen: ,Ich hitte noch mehr tun sollen,
um mit groflerer Sicherheit die von mir als notwendig erkannten
Lebensbedingungen beibehalten, bezw. erringen zu konnen.“ Von
seinem eigenen Standpunkt aus hat ein jedes der am Riesenkampf
beteiligten Volker das Recht zu behaupten, es kdmpfe fiir seine
Existenz bezw. fiir die von ihm als notig erachteten Existenz-
bedingungen. Es wire deshalb miilig, im gegenwirtigen Moment,
oder auch sogar bei einem Friedensschluss, im Moment der all-
gemeinen, mehr oder weniger groflen Erschépfung, von einer
dauernden Abriistung zu sprechen, wenn nicht zugleich Grund-
lagen des Friedens gefunden werden, welche objektiv von allen
beteiligten Staaten anerkannt werden koénnen, weil sie geneigt sind
das Vertrauen der Staaten und Volker zueinander herzustellen.
Was wiirde z. B. Belgien als selbstdndiger Staat dem Deutschen
Reich geantwortet haben, wenn Deutschland im gegebenen Moment
vorgeschlagen hitte: wir wollen zur Verminderung unserer beid-
seitigen Kosten den Festungsbau so limitieren, dass du auf zehn
deutsche Panzertiirme jeweilen nur einen belgischen bauen darfst,
denn dies entspricht der Ausdehnung unserer beiden Linder und
ihrer Grenzen? Was musste das zur See schwéchere Deutschland
dem {iibermichtigen England entgegnen, als es ihm die Festlegung
eines Krifteverhdltnisses der beidseitigen Flotten zumutete, jener
Kriegswerkzeuge, die im Fall des Kampfes erst ihren eigentlichen
Zweck, die Vernichtung des Gegners erfiillen sollten? Wiirde ein
Mann, der einen Zweikampf voraussehen muss, wirklich mit dem
Gegner vereinbaren, der Gegner diirfe auch fiir alle Zukunft den
Browning benutzen, wihrend er sich mit dem Sibel behelfen wolle?
Nur ein unehrlicher Gegner, der von vorneherein die Absicht hitte,
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den abgeschlossenen Pakt zu umgehen, konnte sich auf solche
Abmachungen einlassen.

Welches sind denn also die objektiv berechtigten Grundiagen
des Friedens? Diese Frage ldsst sich nicht giiltig fiir alle Zeiten
und alle Volker beantworten, sondern nur auf Grund einer Kultur,
die bei den Vertragsstaaten gleichmiaflig wenigstens in gewissen,
fiir das internationale Zusammenleben wesentlichsten Hauptrichtungen
bereits vorhanden ist. Soweit die kulturellen Voraussetzungen zur
Einhaltung internationaler Verpilichtungen bei einem Volk nicht
gegeben sind, wird sich ein kulturell hoher stehender Staat nicht
dazu verstehen kdnnen, mit ihm wichtige Ubereinkiinfte auf dem
Fuff der Gleichberechtigung abzuschlielen; in diesen Fillen fehlt
iberdies wohl auch immer ein beidseitig empfundenes Bediirfnis
nach einer Ubereinkunit.

Worauf beruht in unserer Zeit die unsern sogenannten Kultur-
volkern gemeinsame Kultur, die Eigenschaft welche es ihnen bisher
erlaubte, gewisse Einzeliragen international zu regeln? Doch wohl
einzig in dem Zustand der innerstaatlichen Rechtsordnung jener
Konventionsstaaten, welche sich ihrerseits wieder auf ein gewisses
Mindestma der von Uberlieferung, Kirche (im weitesten Sinn)
und Schule vermittelten Bildung muss stiitzen kénnen. Sobald die
Rechtsordnung eines Staates (d. h. die staatliche Organisation und
die Organisation der Rechtsprechung) das Vertrauen des andern
Staates rechtfertigt, dass vorkommende Streitigkeiten in der Aus-
legung des Staatsvertrages von den Staatsbehdérden des Andern
,gerecht® behandelt werden konnen (d. h. nach bekannten und
konstanten Rechtsgrundsidtzen und in einem geregelten Verfahren),
so steht dem Abschluss eines beidseitig als notwendig erachteten
Ubereinkommens nichts im Wege.

Die innerstaatliche Organisation spielt dabei keine ausschlag-
gebende Rolle. In der absoluten Monarchie kdnnen die Gerichte
und die Verwaltung vielleicht mit Bezug auf international ver-
einbarte Rechtssidtze ebenso gerecht und zuverldssig ihres Amtes
walten, wie in der rein demokratischen Republik. Bedeutend
wichtiger ist der Grad der allgemeinen Schulbildung und die
Achtung des einzelnen Staatsbiirgers vor den eigenen Gesetzen
und vor den Einrichtungen und Angehérigen des Auslandes.

Mittelst der Rechtsordnung der Einzelstaaten kdnnen bis zu
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einem gewissen Mafl auch Kulturfortschritte erzeug? werden; man
denke etwa an die Einfithrung des obligatorischen Schulunterrichts,
oder auf politischem Gebiet, an die Schaffung einer Volksvertretung
an Stelle einer ganz einseitigen Standesvertretung, welche vielleicht
die Interessen anderer Stinde vernachlissigte. Sobald also iiber-
haupt in einem Staat nach dem Kulturstand des Volkes die Ein-
fiihrung und Handhabung einer neuen Rechtsordnung und die
Kontrolle dariiber durch den Behordenorganismus méglich ist,
ist auch die Grundlage zum Abschluss von Staatsvertrigen mit
diesem Staat gegeben.

Das Vertrauen auf die gegenseitige Einhaltung internationaler
Verpflichtungen wird da um so zuversichtlicher sein, wo letzten
Endes die Einhaltung erzwungen werden kann, sei es mit eigener
Macht oder durch Anrufen einer Macht, der eine allseitig erkannte
Autoritdt oder geniigende Gewaltmittel eigen sind. Eine weitere
Festigung des gegenseitigen Zutrauens wiirde auch erzielt durch
Ermoglichung der Aufsicht einer gemeinsamen Behorde der Kon-
ventionsstaaten iiber die Einhaltung der gegenseitigen Verpilichtungen.

Bisher wiesen die einzelnen Staaten Europas jeden Gedanken
an eine solche Aufsicht iiber die innerstaatlichen Verhiltnisse durch
andere Staaten ab, als Eingriif in ihre Souveranitatsrechte. Es wire
auch wohl unausfiihrbar gewesen, ohne ganz besondern Anlass
einem derartigen Gedanken Durchbruch zu verschaffen. Am Schluss
des Krieges wird jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach der zwingende
Anlass fiir alle kriegfiihrenden Staaten vorhanden sein, gegenseitig
erhebliche Konzessionen zu machen. Ganz abgesehen von der zu
erwartenden allseitigen Notlage wird jeder der kriegfiihrenden Staaten
danach trachten miissen, seine internationalen Beziehungen, die
durch den Krieg abgebrochen wurden, moglichst vollstindig wieder
aufzunehmen, um nicht in schwere wirtschaftliche Krisen zu ver-
fallen. Wie nun, wenn alle europdischen Rechtsstaaten (wozu aller-
dings einige Balkanstaaten und auch Russland nur mit Vorbehalten
zu zidhlen sind) sich einer unparteiischen Kontrolle der Einhaltung
ihrer internationalen Verpflichtungen unterwerfen wiirden? einer
Aufsicht, der (wie bisher der innerstaatlichen Gerichtsbarkeit) letzten
Endes die offentliche, polizeiliche und militarische Zwangsgewalt
samtlicher Konventionsstaaten zur Vollstreckung zur Verfiigung stehen
wiirde ?
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Doch priifen wir zuerst die Frage, welche Verpilichtungen die
Konventionsstaaten gegenseitig einzugehen hétten:

1. Jeder Staat hat das europidische Territorium eines jeden
andern Konventionsstaates zu achten und hat die Pilicht, notigen-
falls mit Waffengewalt einen gewaltsamen Angriff auf die territoriale
Integritat eines andern Konventionsstaates abwehren zu helfen,
gleichgiiltig, ob der Angriff von einem Nichtkonventionsstaat oder
einem dritten Konventionsstaat unternommen wird. Dem Anspruch
auf Hiilfeleistung seitens der andern Staaten entspricht selbst-
verstdndlich die Pilicht eines jeden Staates, in Europa weder auf
Kosten anderer Konventionsstaaten, noch auf Kosten aulenstehender
Staaten, Gebietserweiterungen anstrengen zu wollen. Die Gebiets-
garantie (Bundesverfassung Art. 2 und 5) seitens derjenigen Volker,
welche Stammes-, Religions- oder Sprachgenossen in einem andern
Staat haben, wird denselben aber nur zugemutet werden kénnen, wenn

2. jeder Konventionsstaat seinen Staatseinwohnern, soweit sie
einem Konventionsstaat angehoren

a) Rechtsgleichheit gewihrt (Schweiz. Bundesverfassung, hier-
nach zitiert B. V., Art. 4), ohne Riicksicht auf Staatsangehorigkeit,
Abstammung, Sprache oder Religion. Damit wire das Verbot von
Ausnahmegerichten und die Garantie des Petitionsrechts zu verbinden.

b) Freiheit und Eigentum garantiert, soweit nicht bestimmte
allgemeine Rechtssdtze Eingriffe erlauben (Verhaftungen bei Ver-
gehen, Internierung in Irrenanstalten; Exproprlatxon Steuerbezugs-
recht und dergl.)

¢) Niederlassungsfreiheit, (unter Vorbehalt der Armengesetz-
gebung B. V. 45) und Handels- uud Gewerbefreiheit, soweit die-
selbe nicht aus wohlfahrtspolizeilichen Griinden fiir alle Staats-
einwohner in gleicher Weise eingeschrankt wird.

d) Glaubens- und Gewissensfreiheit und Kultusfreiheit, letztere
innerhalb der Schranken der Sittlichkeit und der &ffentlichen
Ordnung (B.V. 49 und 50). Die religiose Werbetitigkeit gewisser
Orden und die Niederlassung von Orden in bisher andersglaubigen
Landesteilen kénnte z. B. mit Berufung auf die 6ffentliche Ordnung
verhindert werden.

e) Schulfreikeit in dem Sinn, dass Minorititen fiir ihre An-
gehorigen eigene Schulen einrichten diirfen, die der staatlichen
Kontrolle unterstellt werden konnen, damit staatsieindliche Ten-
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denzen nicht Eingang finden; zugleich soll jedoch die Pflicht eines
jeden Staates statuiert werden, fiir eine gewisse Minimalbildung
aller Staatseinwohner zu sorgen.

Kultus und Bildungswesen sollen in dem Sinne der Autonomie
iiberlassen sein, dass jeder zusammenhidngende Staatsteil, der vor-
wiegend von Personen gleicher Sprache oder Religion besiedelt
ist, sein Unterrichts- und Kultuswesen im Rahmen der bestehenden
Staatsverfassung selber ordnen darf, ohne dass jedoch diese Ordnung
missbraucht werden darf, Minorititen zu unterdriicken oder eine
staatsfeindliche Propaganda zu nihren. Mit dem Recht auf Schul-
bildung und mit der Glaubensireiheit hdngt zusammen

f) die Pressfreiheit und die Vereinsfreiheit, welche beide zur
innerstaatlichen kulturellen Fortentwicklung notwendig sind.

Mit der Garantie dieser Individualrechte fiir die eigenen und
die Konventions-Staatsangehérigen wiren in allen Konventions-
staaten gewisse Hauptstiitzpunkte der Kultur geschaffen und damit
eine dhnliche Richtung der innerstaatlichen Entwicklung ermdoglicht.

Nur diejenigen Staaten, welche mindestens die genannten Frei-
heiten zuzubilligen und zu gewdhrleisten in der Lage sind, ver-
dienen nach mitteleuropdischer Ansicht die Bezeichnung als Kultur-
und Rechtsstaaten. Will also z. B. Russland sich einer derartigen
Konvention anschlieflen, so wird es sich vor allem aus einer griind-
liche Revision seiner innerstaatlichen Einrichtungen unterziehen

miissen.

3. Die Durchfiihrbarkeit der unter 1. und 2. aufgestellten
Forderungen: Zur Ermoglichung der Gebietsgarantie miissten in
erster Linie alle Sonderbiindnisse einzelner Konventionsstaaten
unter sich oder mit Staaten auferhalb der Konvention aufgehoben
werden; am wirksamsten diirfte es in dieser Richtung wirken, wenn
auch Vorschiisse eines Konventionsstaates an andere Staaten zu
Riistungszwecken ausgeschlossen wiirden.

Streitigkeiten der Konventionsstaaten unter sich wéren obliga-
torisch einem zu organisierenden Staatengerichishof zur Entschei-
dung der Rechtsfragen vorzulegen; als hohere Instanz iiber diesem
als stindigem Juristengerichtshof zu denkenden Gericht konnte fiir
besonders qualifizierte Fille ein nicht stdndiges Gericht eingesetzt
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werden, das vorteilhaft wie folgt zu bilden wire: die streitenden
Staaten hitten die Regierungen von zwei der im Krieg 1914/1915
neutral gebliebenen Kleinstaaten (speziell Dianemark, Holland, Nor-
wegen, Schweden, Schweiz, eventuell auch Spanien) zu ersuchen,
ein Gericht von 10 Mitgliedern zu wihlen, das seinen Prisidenten
selbst zu bezeichnen hatte. Dass zu dem Richteramt speziell die
Kleinstaaten berufen sind, leuchtet ein: einmal wegen ihrer Neu-
tralitdt im letzten Krieg; ferner wegen ihrer verhiltnismafigen
Unabhingigkeit von der hohen Politik der Groim#chte, und der
deshalb moglichen objektiveren und billigeren Beurteilung der wirk-
lichen und gerechtfertigten Lebensinteressen der Grofistaaten; die
Kleinstaaten sind zudem bei einem Konilikt der Grofimichte je-
weilen in bedrohterer Lage, als sogar die selber am Streit beteiligten
Grofimédchte, denn der Kleinstaat hat in einem Krieg der Groflen
nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren. Die Kleinstaaten und
ihre Angehorigen haben also das grofite Interesse, einen Konflikt
zu vermeiden durch Féllung von Urteilsspriichen, die einerseits
den Grundsatzen von Recht und Gerechtigkeit entsprechen, andrer-
seits aber auch den Lebensinteressen der streitenden Staaten in
billiger Weise Rechnung tragen. Diese Gerichtshofe hatten die
Fragen der Vollstreckung ihrer Urteile nicht zu behandeln; ihre
Urteile sollten nur Rechtserkldrungen sein, gestiitzt auf kodifiziertes
internationales Recht oder auf allgemeine Rechtsgrundsitze.

Zur Vermeidung der direkten Einmischung eines Staates in
die innern Verhiltnisse eines andern Staates wiirde es sich em-
piehlen, es auch jedem einzelnen Angehdrigen eines Konventions-
staates zu gestatten (z. B. in den Formen, die der staatsrechtliche
Rekurs an das schweizerische Bundesgericht aufweist), an den
Staatengerichtshof zu gelangen, und Abhiilfe gegen Eingriffe in die
unter Ziff. 2 genannten Gewdhrleistungen zu verlangen. Damit
wiirden jene Gewihrleistungen auch besser gesichert.

4, Jeder Richterspruch bedarf der Vollstreckbarkeit. Hierzu
wiirden dem Staatengerichtshof, soweit es sich um geringere An-
gelegenheiten handelte, in erster Linie (wie dem Bundesgericht
die Vollstreckungsbehodrden der einzelnen Kantone) die Vollstreckungs-
behorden der einzelnen Staaten zur Verftigung stehen, in denen das
Urteil zu vollstrecken ist, soweit nicht das Urteil sofort freiwillig
befolgt wiirde, wie es die Regel sein diirite.
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Wo es sich um wesentlichere Fragen handelte, wo mit dem
Widerstande des Staates als solchem gerechnet werden miisste,
kdmen als Zwangsmittel zur Niederkdampfung des Widerstandes in
Betracht hauptsédchlich 6konomische Mafinahmen wie z. B. Sperrung
des Kredites dem fehlbaren Staat gegeniiber, Schaffung von Pro-
hibitivzollschranken gegen die Produkte des Fehlbaren, Ausfuhr-
und Durchiuhrverbot fiir die dem Fehlbaren notwendigen Einfuhr-
waren. So wenig wie im biirgerlichen Recht letzten Endes Gewalt-
mafinahmen bei der Vollstreckung entbehrlich sind, ebensowenig
werden im internationalen Recht die Gewaltmafinahmen des bis-
herigen Volkerrechts als ultima ratio vermieden werden konnen.
Der Krieg wire jedoch in seinem Wesen verdndert; aus der will-
kiirlichen Selbsthtilfe wire er zur Rechishiilfe geworden, die gestiitzt
auf ein nach ordnungsgemaifiem Verfahren gefilltes Urteil zur Durch-
setzung des Urteils angewandt wiirde und logischerweise nach
ihrem Zweck also niemals Eroberungskrieg sein kdnnte. Man
iiberlege z.B., welche hohe moralische Autoritit dem Vorgehen
Oesterreich - Ungarns gegen Serbien zugekommen wire, wennm
Oesterreich sich auf einen Rechtsspruch, statt auf den eigenen
willkiirlichen Entschluss hatte stiitzen koénnen.

Der Idealzustand des dauernden Friedens wire also auch bei
Durchfiihrung dieser Vorschldge nicht vollkommen, aber doch im
gleichen Verhdltnis erreichbar, wie dies fiir das biirgerliche Leben
moglich ist.

5. Die Auswahl der Vollstreckungsmittel und die Organisation
der Vollstreckung des Urteils gegen den oder die widerspenstigen
Staaten miisste einer nach dem Zweikammersystem gebildeten
Staatentagsatzung (etwa nach dem Muster der schweizerischen
Bundesversammlung) iibertragen werden, welche aus Abgeordneten
aller Konventionsstaaten bestehen wiirde, und die (wie bisher die
internationalen Konferenzen und Kongresse) von Fall zu Fall ein-
berufen wiirde. Die Vollstreckungsart wire in der Form eines
fiir alle Konventionsstaaten verbindlichen Gesetzes zu beschliefien.

Die Staatentagsatzung hitte ferner das internationale Friedens-
recht weiterzubilden in dem schon bisher grofle Erfolge zu ver-
zeichnen sind, so z. B. das internationale Verkehrsrecht, das Handels-
und Wechselrecht, das internationale Privatrecht und das inter-
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nationale Strafrecht und Zivilprozessrecht, schliefilich auch die
internationale Arbeiterschutzgesetzgebung (Freiziigigkeit der Ange-
horigen der tibrigen Konventionsstaaten zu Unfall-, Kranken- und
Altersversicherung etc.).

Spaterhin, nach Erstarkung des Konventionsgedankens, kdnnte
die Staatentagsatzung auch den Grundsatz des freien Meeres, die
Gleichberechtigung der Angehdrigen aller Konventionsstaaten im
Welthandel und in allen Kolonien, die Neutralisierung der nicht
intensiv von Europiern besiedelten Kolonialgebiete von Afrika und
Asien ins Werk setzen, sofern hieriiber nicht schon im Friedens-
vertrag Bestimmungen aufgenommen werden konnen; ferner Ver-
einbarungen aller Art mit andern Staaten oder Staatsgruppen, z. B.
der amerikanischen, ostasiatischen, islamitischen Gruppe treffen.

Erst ganz zuletzt darf dann von der Verminderung der Riistungen
die Rede sein, nimlich erst wenn das Vertrauen der Staaten zuein-
ander und auf die gemeinsame Rechtsordnung, sowie nicht zuletzt
auf die Sicherheit der Konvention gegen duflere Angriffe so grofl
ist, dass die schwere Riistung als lastiges Rudiment aus dem Mittel-
alter des Volkerlebens von selber abfillt.

Der durch die Gesetze der Konvention befdrderten gegenseitigen
Mischung der Volker, ihrer Kenntnis voneinander, der durch den
Verkehr geforderten internationalen Arbeitsteilung und der daherigen
wirtschaftlichen Abhingigkeit der Staaten voneinander, wird es besser
gelingen, als allen Abriistungsbeschliissen, den Krieg als ein Ubel
erscheinen zu lassen, das unter allen Umstidnden vermieden werden
muss. Die gleichmiflige Aufklirung der Vélker durch die Schul-
bildung einerseits, die fortschreitende Organisation des politischen
und des Wirtschaftslebens wird die Gegensdizlichkeit der Volker-
kulturen, wie sie z. B. zwischen Oesterreich-Ungarn und Serbien
und zwischen Deutschland und Russland zu Beginn des Krieges
unleugbar bestand, verschwinden lassen. Weshalb trat dassozialistische
Proletariat Deutschlands mit der vollkommenen Uberzeugung von
der Notwendigkeit des Krieges gegen Russland in den Krieg?
Weil es sich ohne weiteres instinktiv bewusst war, dass Deutschland
gegen Russland eine dhnliche kulturelle Mission zu erfiillen hat,
wie sie Frankreich vor etwas mehr als einem Jahrhundert infolge
der groflen Revolution gegen die west- und mitteleuropéischen
Staaten zu erfiillen hatte. Es ist unfruchtbar, immer und immer wieder
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nach dem Verschulden des einen oder andern Staates am jetzigen
Krieg zu fragen; denn auch wenn diese Frage einmal geldst werden
konnte, so wire zur Vermeidung kiinftiger Kriege damit nichts
gewonnen. Die tiefer liegenden Voraussetzungen des Krieges
miissen beseitigt werden und dies kann offenbar nur geschehen,
wenn man wenigstens den Grundsidtzen nach den hievor ange-
deuteten Weg betritt. Diese Vorschldge sind denn auch nichts
wesentlich Neues, sondern stimmen im Grunde genommen
ifiberein mit den schon von Kant, zum ewigen Frieden auige-
stellten Sitzen.

BERN H. RENNEFAHRT
ooo

FASTNACHT

Von HANS KAEGI.

Es sind nicht Stunden zu Spiel und Tanz,
Durch die wir wallen,

Wir springen nicht um den Feuerkranz,
Wenn Funken knallen.

Wir schdkern nicht, zum Maskenspiel
Die Lust verflutet,

Da von der Welt die Maske fiel
Und sie verblutet.

Wir ziehen nicht tindelnd zur Maskerad’
Im bunten Flitter,

Wann rastlos schneidet Mahd nach Mahd
Der bleiche Schnitter.

ooo

301



	Über die Möglichkeit eines dauernden Friedens

